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wandte, dessen Betheiligung an Bedas Werk Bonifatius aus 
dessen Vorrede kennen musste1, so liegt darin deutlich genug 
die Voraussetzung, dass dieser, dem Beda jene Urkunden ver­
dankte, wohl im Stande sein werde, die von ihm genommene 
vollständige Abschrift dem Stifter der deutschen Kirche mit­
zutheilen.

Ewald schliesst seine Beweisführung mit den Worten: 
‘Dass das lateranensische Register Beda nicht seine Briefe 
‘lieferte, lässt sich endlich durch die durchgreifenden Unter­
schiede zwischen Originalbrief und Copie im Lateran, Unter­
schiede, die ebenso zwischen der Bedaschen Form und der 
‘der Briefe unserer Sammlungen bestehen, bis zur Gewissheit 
‘nachweisen’. Dies ist einfach ein Zirkelschluss. Beda 
ist der einzige Gewährsmann, welcher uns über die Be­
schaffenheit des päpstlichen Archivs in vorkarolingischer Zeit 
Auskunft giebt; und diese Auskunft giebt er dahin, dass 
die damals im päpstlichen Archiv aufbewahrten Papst­
briefe den Originalen völlig entsprachen, insonderheit die In­
scriptionen und die Subscriptionen ebenso vollständig ent­
hielten wie die Ausfertigungen selbst. Ob man sie als die 
Concepte anzusehen hat, die in der Kanzlei zurückblieben, 
oder als Abschriften der Reinschrift, ist eine andere Frage; 
wahrscheinlich ist die letztere Auffassung die richtige, da die 
nach Ewalds (S. 544) richtiger Bemerkung eigenhändig von 
dem Briefsteller hinzu gefügte Schlussformel deus te incolumem 
custodiat in den von Beda vollständig mitgetheilten Schreiben 
sich ebenfalls vorfindet. Diese muss in den Concepten gefehlt 
haben, ging aber natürlich in die Abschriften über.

Unter dieser Voraussetzung erklären sich auch in befrie­
digender Weise die bei Johannes Diaconus, dem Biographen 
Gregors über dessen Correspondenz sich findenden Angaben. 
Derselbe kannte bekanntlich sowohl die in Jahrbänden zu­
sammengestellten Gregorbriefe des päpstlichen Archivs wie 
auch den unter Papst Hadrian davon angefertigten und in 
zwei Bänden veröffentlichten Auszug. Nach diesem arbeitete

1) Dies lehrt die zugleich von Bonifatius an Nothelm gerichtete 
Frage, quoto anno ab incarnatione Christi praedicatores primi missi a 
sancto Gregorio ad gentem Anglorum venerint, Uebersendung der Schriften 
Bedas erbittet Bonifatius mehrfach von seinen englischen Correspondenten, 
dem Erzbischof Ecberth von York und dem Abt Huetbertus von Wear­
mouth (ep. 61 p. 178; ep. 62 p. 180; ep. 100 p. 249 Jaffé). Wie früh 
Handschriften der Kirchengeschichte nach dem Continent gelangten, beweist 
die weitaus beste Cambridger Handschrift; sie ist nach Henry Bradshaws 
sachkundigen Ausführungen (zu den Tafeln 139. 140 der Londoner 
paleographical society) von demselben Schreiber wie das martyrologium 
Wilbrordi (Paris 10837) auf dem Continent, vielleicht in Epternach im 
J. 737 geschrieben.


